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öffentlichen Rechts“,Einleitungsband). — Rieker, Die rechtliche Natur der modernen Volksvertretung, 1893.—Roscher, Politik, 2. A., 1903. — Rosin, Souveränetät, Staat, Gemeinde, Selbstverwaltung (in ‚,Annalen

des Deutschen Reichs“, 1883). — von Rotteck, Aristokratie,in Staats-Lexikon, B. I, 1834. — Schmidt,

Alfred, Niccolo Machiavelli und die Allgemeine Staatslehre der Gegenwart, Freiburg. Diss. 1907. — Schmidt,
Richard, Allgemeine Staatslehre, I. B., 1901, II. B., I. Teil u. II. Teil 1903. — Schvarcz, Elemente der Politik,

1895. — Schwarzlose, Die differenzierenden Momente zwischen Demokratie, Aristokratie und Monarchie,

Heidelberg, Diss. 1905. —  Seydel, Aus dem Staatsrechte der Demokratie, 1893 (in ‚‚Staatsrechtliche und poli-
tische Abhandlungen“). — Seydel, Bayrisches Staatsrecht, Neubearbeitg. von Grassmann u. Piloty,

B. I (bearb. v. Piloty), 1913. — Seydel, Vorträge aus demAllgemeinen Staatsrecht (in ‚,Annalen des Deutschen
Reichs“, 1898). — Smend, Die Preussische Verfassungsurkunde im Vergleich mit der Belgischen, 1904.

von Treitschke, Politik, B. II, 1898. — Swoboda, Neubearbeitg. des Lehrbuchs der Griech. Staatsalter-
tümer von K. F. Hermann, 3. Abt., 6. A., 1913. — Unger, Geschichte der Deutschen Landstände, 2 Bde.,
1844. — Walz, Badisches Staatsrecht, 1909, (Das Öffentliche Recht der Gegenwart, B. V). — von Weech,

Korrespondenzen und Aktenstücke zur Geschichte der Ministerkonferenzen etc., 1865. von Wilamowitz-

Moellendorf, Staat und Gesellschaft der Griechen, 1910 (in ‚‚Die Kultur der Gegenwart", Teil II, Abt.

IV. 1). — Wilutzky, Vorgeschichte des Rechts, 1903. — Zeitschrift f. Politik, hgg. v. Richard
Schmidt u. Adolf Grabowsky,B. I-VI(1908-1913), bes. B. I S. 193 ff.: Hubrich, Das monar-
chische Prinzip in Preussen; B. IIS. 186 ff.: Rich. Schmidt, Parlamentsregierung u. Parlamentskon-
trolle in Deutschland; B. IVS. 590: Carl v. Stengel,  Besprechg. der Werke von Hatschek u. von

Bornhak über Allg. Staatslehre. — Vgl. auch folgende  Artikel des vorliegenden Werkes: Lamprecht,
Staatsform und Politik im Lichte der Geschichte,I, S. 19; fenzel, Begriff und Wesen des Staates, I. S.35;
Hubrich, Die Staatsformen, I, S. 74; Tecklenburg,      Allgemeine Würdigung der Herrschaftsformen, I
S. 152. — Im übrigen wird zurErgänzung der vorstehenden Literaturübersicht, die nur einen kleinen Teil des

Nennenswerten geben kann, auf die Literaturangaben der vorgenannten Werke verwiesen. —

Einleitung.
I. Der Ausdruck „Herrschaft“, in der allgemeinsten Bedeutung dieses Wortes, dient

zur Bezeichnung der tatsächlichen oder rechtlichen Macht, welche ein beliebiges mit Willen

begabtes Wesen gegenüber einem anderen Wesen oder gegenüber einer Sache ausübt. In
Verbindung mit dem Eigenschaftsworte „staatlich“ kennzeichnet jener Ausdruck die aus-
schliesslich dem Staate innewohnende Fähigkeit, aus eigenem Recht — das heisst, ohne

dass ihm diese Macht von seiten irgend eines anderen Rechtssubjekts übertragen worden
wäre — „freien Personen (und Vereinigungen von solchen) Handlungen, Unterlassungen
und Leistungen zu befehlen und sie zur Befolgung derselben zu zwingen“.) Subjekt oder

Inhaber dieser Gewalt ist begrifflich notwendig stets und unveränderlich der Staat. Da-
gegen kann der Träger dieser Macht, d. h. dasjenige Organ des Staates, dessen Willen
über die Art und Weise der Handhabung dieser Macht verfügt, je nach der organisatorischen

Einrichtung des Staates in den verschiedenen Staaten und zu verschiedenen Zeiten ver-

schieden beschaffen sein, er kann namentlich bald aus einem Einzelnen, bald aus einer
Personenmehrleit bestehen.

Die Verschiedenartigkeit der Einrichtung oder „Verfassung“ der staatlichen Herrschafts-
organe führt zu der Unterscheidung verschiedenartiger Herrschaftsformen. Die Mannig-
faltigkeit der Organisationsformen der Staatsgewalt ist unendlich. Jedes Zeitalter, jedes
Land, jedes Volk hat seine besonderen Formen. Gleichwohl lassen sich infolge der Regel-
mässigkeit des Auftretens bestimmter differenzierter und differenzierender Eigentümlichkeiten
in der Verfassung der Staaten bestimmte typische Formen der Herrschaft unterscheiden.

Das Ergebnis der Unterscheidung richtet sich nach dem Einteilungsgrunde. Die Geschichte
der Staatsrechtswissenschaft zeigt nun in bezug auf die Einteilung und Aufzählung der Herr-
schaftsformen eine geradezu unlösbare Verwirrung. Und zwar weniger wegen der an sich

berechtigten Verschiedenartigkeit der Einteilungsgründe als wegen der unlogischen Ver-

mengung der Einteilungsmethoden. So ist z. B. bei der Einteilung Montesquieu’s in
Republik, Monarchie und Despotie in den zwei ersten Gliedern das numerische Verhältnis

der die Staatsgewalt konstituierenden Individuen, bei dem dritten aber das Merkmal der

Gesetzlichkeit zugrunde gelegt.)

1) Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 5. A., 1911, I. S. 62 ff. Vgl. auch Rosin:

Souveränetät, Staat, Gemeinde, Selbstverwaltung (in Annalen des Deutschen Reichs 1883) S. 265—322, bes.
S. 279 ff. über den Begriff des „eigenen Rechts“,

2) Vergl. Mehring, Der Formalismus in der Lehre vom Staate, 1833, S. 4.
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Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, an dieser Stelle eine, wenn auch noch so gedrängte

geschichtliche Übersicht über die ständig wechselnden, bald sich berührenden, bald sich
durchschneidenden, bald gänzlich von einander abweichenden juristischen, politischen,
ethischen und sonstigen Einteilungsmethoden zu geben.) Wir müssen uns damit begnügen, an der

Hand einer ganz kurzen Betrachtung der ältesten, uns ihrer Organisation nach bekannten

Staatswesen die ursprünglichsten Formen der staatlichen Herrschaft nachzuweisen und sodann
mit wenigen Sätzen den Weg festzustellen, der uns zu der von uns als richtig erkannten Unter-

scheidungsmethode führt.

II. Die älteste bisher bekannte Staatsform ist die der Einherrschaft. Das Volk

der Ägypter, das wir durch fünf Jahrtausende hindurch verfolgen können, zeigt uns bei allen

Umwälzungen, die es seit seinem Eintritt in die Geschichte erfahren hat, stets das gleiche Bild

der monarchischen Verfassung. War den alten Aegyptern auch die Idee des Staates, wie sie sich

später auf dem Boden Griechenlands und Roms für alle Zukunft vorbildlich entwickeln sollte,
noch fremd, so besassen sie doch schon eine bis ins einzelne durchgebildete staatliche Organisation

mit einem unumschränkt herrschenden König an der Spitze.) Der König ist der Halbgott, der
hoch über allen anderen Lebenden thront; er ist der Eigentümer des ganzen Landes und sämtlicher

Untertanen, ihm werden die Steuern gezahlt, zu seinem Ruhme werden die Kriege geführt, ihm
zu Ehren werden die grossen Bauten unternommen.) Freilich war seine Macht tatsächlich nicht

immer so unbeschränkt wie in der Theorie; das Gewicht der Beamtenhierarchie, der Heerführer und

der Priester und nicht zuletzt der wachsende Einfluss der aus ursprünglichen Beamten des Königs

zu immer grösserer Selbständigkeit emporsteigenden Gaufürsten (Nomarchen) schwächten die
Machtvollkommenheit des Königs in sehr erheblichem Masse.)

Auch in Griechenland ist das Königtum schon sehr frühzeitig verbreitet, jedoch zeigt
es hier einen durchaus anderen Charakter als im Orient. Im Gegensatz zu den asiatischen

Königen mit ihrer autokratischen Machtfülle ist der König der griechischen Staaten ein Beamter
mit bestimmt umschriebenen, bald militärischen, bald sakralen Amtspflichten. Nicht immer
ist er Monarch und nicht immer ist sein Amt erblich: Bald ist es ein Einzelner, bald sind es zwei

oder auch mehrere, denen das Königsamt zusteht; bald ist der König auf Lebenszeit, bald nur auf
bestimmte Zeit bestellt; bald muss er einem bestimmten Geschlechte angehören, bald kann er aus

dem Volke schlechthin hervorgehen. Niemals hat er die Eigenschaft eines patriarchalischen Sou-

veräns. Die Souveränität wohnt beim Volke, bei der Gesamtheit der vollberechtigten Bürger.)

Auf welche Weise sich in den griechischen Staaten der Uebergang vom Königtum zu

anderen Herrschaftsformen vollzog, lässt sich in Wirklichkeit nicht so genau feststellen, als

man nach der zwar auf einem reichen Beobachtungsmateriale beruhenden, aber gleichwohl

nicht konkret zu nehmenden Darstellung des Platon und des Aristoteles glauben möchte.

Auch für Athen ist die oft behauptete, „schön geradlinige" Entwicklung nicht nachweisbar,
wonach es von dem patriarchalischen Königtum zur Aristokratie, von ihr zur Tyrannis und

von dieser zur Demokratie ging. Die staatliche und gesellschaftliche Verfassung Athens

ist erst für die Zeit nach dem Sturze der Peisistratiden historisch mit einiger Zuverlässigkeit
nachweisbar; „wie es ... in den übrigen griechischen Staaten aussah, davon haben wir nur

hie und da einen Schimmer.“) Seit jener Zeit bis auf Augustus haben sich in der athe-

nischen Verfassung trotz mancher Unterbrechungen und Aenderungen nachweislich die
demokratischen Prinzipien behauptet — die gleichen Prinzipien, die teils in unmittelbarer

3) S. die exemplifikative Aufzählung und die Literaturnachweise bei Jellinek, Allgemeine Staatslehre,
2. A., 1905, S. 646; 3. A., S. 262.

 4) Vgl. hierher u. zum Folgenden Erman, Aegypten und aegyptisches Leben im Altertum (1896)
S. 84 ff.

5) Erman, S. 84.
6) Erman, S. 134.

7) Vgl. von Wilamowitz-Moellendorff, Staat und Gesellschaft der Griechen, bes. S. 53ff.,

(in „Die Kultur der Gegenwart“, Teil II, Abt. IV, 1; 1910).
8) von Wilamowitz, S. 30 f.
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Anlehnung an das Vorbild Athens, teils in selbständig verlaufender Entwickelung auch die
meisten anderen politischen Gemeinwesen Griechenlands beherrschen.) Die Entstehung
der spartanischen Verfassung, die ihren eigenen Weg geht und neben der athenischen
einen eigenartigen Typus darstellt, wird auf das Jahr 754 datiert. Sie hat mit der Ver-
fassung Athens den Ausgangspunkt — die Souveränität des Volkes — gemeinsam, ent-

fernt sich aber von jener, wenn wir von der alten Einrichtung des spartanischen Doppel-

königtums ganz absehen, durch die abweichende Gliederung des Volks und der Ämter-
organisation, die schliesslich trotz der Souveränitätsrechte der Vollbürgerschaft die eigent-
liche Exekutive mit weitestgehenden Machtbefugnissen in die Hand von einigen wenigen

Ephoren legt.)

III. Die Vielgestaltigkeit der staatlichen Herrschaftsformen, die von derstaatsbildendenKraft
des Griechentums in nahem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang erzeugt wurden, legten
dem aufmerksamen Beobachter, mochte er nun Historiker, Philosoph, Jurist oder Politiker

sein, den Wunsch nahe, eine systematische Gruppierung der verschiedenen Erscheinungs-
formen der staatlichen Herrschaft unter bestimmten leitenden Gesichtspunkten vorzunehmen.
Der erste bedeutsame Versuch dieser Art ist der des Herodot. Er unterscheidet die

Staaten darnach, von wem die oberste rechtliche Gewalt im Staate ausgeübt wird — ob

unmittelbar von der Gesamtheit der gleichberechtigten Bürger oder von einer engeren

Gemeinschaft von Bevorzugten oder von einem Einzigen allein —, in Isonomie, Oligarchie

und Monarchie. Herodot vermengt also bei seiner Unterscheidung die beiden Einteilungs-
prinzipien: Zahl und Qualität der Herrschenden. Die beiden Ausdrücke Basileia und
Tyrannis werden von ihm noch promiscue gebraucht.) Die Ausdrücke Demokratie und
Aristokratie fehlen bei ihm noch. Sokrates gibt nach Xenophons Memorabilien Definitionen

des Königtums, der Tyrannis, der Aristokratie, der Plutokratie und der Demokratie, wobei
sich indessen eine irreführende Vermischung von rechtlichen und politischen Unterscheidungs-

merkmalen zeigt. Das entscheidende Gewicht legt Sokrates hierbei weniger auf die Or-
ganisation der Staatsgewalt, als auf die Gesetzmässigkeit der Herrschaftsausübung. Die
Basileia und die Tyrannis unterscheiden sich nach seiner Lehre dadurch, dass die erstere

eine dem Gesetze entsprechende Herrschaft über Freiwillige, die Tyrannis eine in gesetz-
widrigen Massregeln sich ergehende Herrschaft über Unfreiwillige ist. Die Aristokratie
bezeichnet Sokrates als die Verfassung, auf Grund deren die Amtsträger vom Volke aus dem

Kreise der Gesetzesverständigen und der das Gesetz Erfüllenden bestellt werden; in der Pluto-
kratie dagegen erfolgt deren Bestellung aus dem Kreise der Reichen, in der Demokratie
aus der gesamten Bürgerschaft.)

Platon stellt der zu seiner Zeit herrschenden Unterscheidung der Staatsformen in

Demokratie, Oligarchie, Aristokratie, Basileia und Tyrannis eine Charakterisierung der
Herrschaftsformen nach ethischen Gesichtspunkten gegenüber. Das Entscheidende für die
Bewertung eines Staates ist für ihn die Gesinnung der Staatseinwohner. „Die einzige,
„richtige“ Staatsform ist der Staat der Staatsmänner, der Philosophen“; ihr werden die
Timokratie, als die Herrschaft der Besitzenden, die Oligarchie als Geschlechterherrschaft,
die Herrschaft der Besitzlosen und die Willkürherrschaft der Tyrannis als entartete Herr-

schaftsformen gegenübergestellt.) Im Gegensatz zu Platon geht Isokrates bei der Unter-

9) Vgl. v. Wilamowitz, S. 97.
 10) v. Wilamowitz, S. 78 ff. — Vgl. ferner hierher und zum Folgenden K. F. Hermann’s

Lehrbuch der Griech. Antiquitäten, hgg. v. Blümner, B. I. Staatsaltertümer, 1. u. 2. Abt. hgg. v.

Thumsor, u. besonders 3. Abt. 6. A. neubearb. v. Swoboda, 1913. — Bezüglich des römischen

Kaisertums s. Ludwig Hahn, Das Kaisertum. 1918.

11) Vgl. Rehm, Geschichte der Staatsrechtswissenschaft (1896) S. 16 ff.
12) Rehm, G. d. St. R. W., S. 27 ff.

13) Vgl. Rehm, G. d. St. R. W., S. 30 ff., bes. S. 33. Ich weiche indessen von Rehm’s Darstellung der

Platonischen Herrschaftsformen hier insofern ab, als ich in der Timokratie nicht die „dem streitsüchtigen und

ehrbegierigen Menschen enteprechende“, sondern die auf dem Besitz ( = Schätzung, Zensus) beruhende Herr-
schaftsform sehe.
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scheidung der Staatsformen von einem juristischen Merkmal, nämlich von der Zahl der

Herrschaftsträger aus, und anerkennt demnach als selbständige Formen nur die Oligarchie,
die Demokratie und die Monarchie, während er Aristokratie und Timokratie lediglich als

Unterformen dieser Verfassungsformen ansieht.)  Die juristische Einteilung der Staatsformen
bei Aristoteles) beruht in erster Linie ebenfalls auf dem Zahlenverhältnis der obersten

Staatsorgane, sie berücksichtigt daneben aber auch noch andere Momente. Auf Grund des
erstgenannten Einteilungsprinzipes unterscheidet Aristoteles zunächst die drei Staatsformen
der Basileia (entsprechend der Monarchie oder Einherrschaft), der Aristokrateia (gleich
Herrschaft der besten Bürger) und der Politeia im engeren Sinn (entsprechend der Volks-

herrschaft oder Demokratie.) Diesen drei Grundformen, welche von ihm als o o
bezeichnet werden, weil sie dem Ideale einer Regierungsführung zum gemeinen Nutzen
entsprechen, stellt er sodann auf Grund eines rein politischen Einteilungsprinzipes noch drei
Abarten oder richtiger Entartungen (xı) jener Grundformen zurSeite: die Tyrannis
oder Despotie, das ist die unrechtmässig erworbene und in der Regel im selbstsüchtigen
Interesse des Alleinherrschers ausgeübte Herrschaft; die Oligarchie, das ist die Herrschaft

der besitzenden Klassen zu ihrem Vorteile, und endlich die Demokratie in der spezifischen
Bedeutung von Ochlokratie oder Pöbelherrschaft, das ist die Willkürherrschaft der nicht-

besitzenden Masse.

Die aristotelischen Grundanschauungen haben, wenngleich mannigfach modifiziert und
lange gänzlich verschollen, die Jahrhunderte überdauert und werden auch heute noch viel-
fach bei der Unterscheidung der Staatsformen zu Grunde gelegt.) Dabei wird jedoch zumeist
übersehen — oder doch zu gering eingeschätzt) —, dass die aristotelische Dreiteilung

einen logischen Fehler enthält: siestellt, obgleich sie bei der UnterscheidungderVerfassungs-
formen von der Zahl der herrschenden Personen ausgeht, der Einherrschaft zwei Staats-

formen gegenüber, welche beide unter den Begriff der Mehrherrschaft fallen. Denn, so
gross auch die inneren Unterschiede von Aristokratie und Politie (im Sinne des heutigen
Begriffes der Demokratie) sind, so haben doch beide unverkennbar das formale Merkmal

gemeinsam, dass sie die Staatsgewalt in die Hand einer unter einem Kollektivbegriff zu-

sammengefassten Personenmehrheit legen. Die formalen Momente aber sind es, welche der

rechtlichen Einteilung der Staatsformen zu Grunde gelegt werden müssen. Die konsequente
Anwendung des aristotelischen Einteilungsprinzipes kann nicht zur Dreiteilung, sondern nur

zur Zweiteilung führen. Der erste Schriftsteller, der diese Notwendigkeit nicht nur empfunden,
sondern auch in präziser Weise zum Ausdrucke gebracht hat, ist Machiavelli.) Er
unterscheidet einfach zwischen monarchischen und nichtmonarchischen Staaten, indem er dem

Prinzipate, der fürstlichen Herrschaft, als einzig mögliche weitere Staatsform die Republik,
d. i. die Mehrherrschaft, gegenüberstellt.) Die Republik hat zwei Unterarten, die Aristo-
kratie. (stato d’otimati) und die Demokratie (stato popolare). Ebenso wie Aristoteles er-
gänzt Machiavelli diese Einteilung der Staatsformen noch durch den Hinweis auf deren

Entartungen: die Tyrannis (stato tirannico), die Oligarchie (stato di pochi) und die Ochlokratie
(stato licenzioso).

14) Rehm, G. d. St.R.W., S. 58 ff.

15) Vgl. hierüber Rehm, G. d. St.R.W., S. 60-130 u. Seydel, Vorträge aus dem Allgemeinen Staats-
recht, Annalen des Deutschen Reichs 1898, S. 482 f.

16) So von Roscher, Politik, 2. A., 1893, S. 1 ff., Seydel, Vorträge. S. 481 ff. — Bezüglich der Um-

wandlung der aristotelischen Staatsmorphologie in juristische Kategorien durch Jean Bodin s. v. Martitz,
Die Monarchie als Staatsform, 1903, S. 16 f.

17) So von Seydel, a. a. O. S. 482.

18) S. namentlich Alfred Schmidt, Niccolò Machiavelli und die Algemeine  Staatslehre der Gegen-
wart, Freiburg. Diss. 1907, bes. S. 60 ff., Jellinek A. St. L., 2. A., S.650,3. A. S. 666.

19) „Tutti li stati, tutti i dominj, che hanno avuto et hannoimperio sopra gli nomini, sono stati e sono o

repubbliche o principati“ (Princ. I, erster Satz; cit. nach Alfred Schmidt S, 61).
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IV. Die Zweiteilung Machiavellis ist die einzige Unterscheidung der Staatsformen, welche
auf einer einfachen, der juristischen Betrachtung zugänglichen Einteilungsmethode beruht und
somit jede Vermengung verschiedenartiger Einteilungsreihen, namentlich aber jedes Werturteil
über die einzelnen Staatsformen vermeidet. So wertvoll daher in wissenschaftlicher Be-

ziehung eine Betrachtung der Staaten nach anderen Gesichtspunkten, wie namentlich nach
der von Richard Sehmidt vorgeschlagenen Methode), ist, so empfiehlt es sich doch an

dieser Stelle, bei jener Zweiteilung zu bleiben und erst in Unterordnung unter dieses

Prinzip anderen Einteilungsgründen Rechnung zu tragen.) Dem Ausdrucke nach weiche
ich hiebei indessen von den Anhängern der Zweiteilung) insofern ab, als ich der Monarchie
nicht die „Republik“, sondern die „Pleonarchie“ gegenüberstelle.) Die im Anschlusse an
Machiavelli in der staatsrechtlichen Literatur üblich gewordene Gleichstellung der Ausdrücke

Republik und Mehrherrschaft entspricht m. E. nicht dem allgemeinen deutschen Sprachgebrauch.
Der allgemeine Sprachgebrauch) versteht unter Republik schlechthin die „Volksherrschaft“ im
Gegensatze zur „Einherrschaft“, zur „Monarchie“. Nun ist aber „Volksherrschaft“ nicht der
einzige mögliche Gegensatz zur Monarchie. Vor allem ist die Aristokratie, die doch nach der
Lehre Machiavelli's und deren Anhänger unter die Republik zu subsumieren ist, nicht not-

wendig Volksherrschaft. Deckt sich der Kreis der „Aristokraten" mit dem Kreise der

Vollbürger, wie im alten Sparta, so mag man wohl einmal Aristokratie und Demokratie iden-

tifizieren, grundsätzlich aber sind diese beiden Herrschaftsformen nur Unterarten des Ober-

begriffes „Mehrherrschaft“. Besonders deutlich wird die Notwendigkeit der begrifflichen
Auseinanderhaltung von Republik und Mehrherrschaft bei der Betrachtung von Staatenver-

bindungen. Unter welche Herrschaftsform soll beispielsweise das Deutsche Reich subsumiert
werden? Träger der Reichsgewalt ist die Gesamtheit der verbündeten deutschen Fürsten
und der Senate der freien Städte. Sollen wir dieses Kollegium als o und demgemäss
das Deutsche Reich als Demokratie oder als Republik bezeichnen? Sollte es wirklich, wie

Jellinek) annimmt, nur die „Scheu vor einem Worte" sein, welche Zorn, Gareis,
G. Meyer, Geffcken u. A. daran hindert, das Deutsche Reich nach dem Vorbilde

Jellineks unter den Typus der Republik zu stellen? Ich schätze die Versuche, das
Deutsche Reich als Pleonokratie oder als Aristokratie oder auch als Oligarchie zu erklären,

höher ein. Es ist richtig: „Pleonokratie“ ist nichts anderes als „ein neues Wort für eine alte
Sache“. Aber ist der Vorwurf so schlimm? Ist es nicht schlimmer, ein altes, früher zur

Bezeichnung jedes staatlichen Gemeinwesens dienendes Wort, wie das Wort „Republik“,
nun für eine neue Sache, nämlich zur Bezeichnung einer ganz bestimmten Unterart von

Staatswesen zu benützen? Die Ausdrücke Pleonokratie und Pleonarchie geben nicht mehr

aber auch nicht weniger als eine richtige, eindeutige Übersetzung des Ausdruckes Mehr-
herrschaft im Gegensatze zur Einherrschaft; der Ausdruck Republik dagegen wurde —

selbst wenn wir von seiner ursprünglichen allgemeinen Bedeutung) absehen — auch noch

von Machiavelli in mehrfachen Bedeutungen angewandt) und er dient nach dem

heutigen Sprachgebrauch, dem sich auch der Jurist und Politiker m. E. nicht einfach ent-

ziehen kann, offensichtlich nicht zur Bezeichnung der Mehrherrschaft schlechthin, sondern
nur zur Bezeichnung der Volksherrschaft.

20) Richard Schmidt, Allgemeine Staatslehre, I. Band, 1901, S. 259 ff., bes. S. 263, II. B., II. Teil 1903,
S. 833 ff., bes. S. 839,

21) Dabei muss allerdings die unendliche Fülle der verschiedenartigsten Einteilungen, wie sie beispielsweise
bei Schvaroz, Elemente der Politik, 1895, S. 79 ff. zu finden ist, grösstenteils unberücksichtigt bleiben.

22) So z.B. v. Haller, Restauration der Stastswissenschaft (1818) I, S. 484 ff.; v. Martitz, Die Mo-

narchie als Staatsform, 1903, S. 4 f.; Jellinek, A. St. L., 2. A., S. 649 ff, 3. A. S. 665ff.

23) Vgl. auch Gareis, Rechtsenzyklopädie, 2. A. 1900, S. 143.
24) Ebenso anscheinend v. Martitz, S. 6.

25) Allg. St.L. 2. A. I, S. 695, 3. A. S. 712.

26) Republik bedeutet „Gemeinwesen“ schlechthin, vgl. Jellinek, S. 693 (710).
27) S. Adolf Schmidt, S. 61.
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Daher soll im folgenden von der Einteilung der Herrschaftsformen in Einherrschaft
und Mehrherrschaft ausgegangen werden;) in Unterordnung unter diese beiden Grundformen

der Staatsverfassung wird eine weitere Unterscheidung in verschiedenerlei Unterformen
stattfinden. Dabei ist allerdings stets im Auge zu behalten, dass die hier aus Zweck-

mässigkeitsgründen gewählte herkömmliche Unterscheidung der Staaten nach Zahl, Art und
Stellung ihrer Herrschaftsorgane notwendigerweise etwas Unvollkommenes und Einseitiges
an sich hat und der unter anderen Umständen sehr berechtigten Forderung nach der Dar-

stellung von historischen „Staatscharakteren oder Staatsindividualitäten") nicht zu

genügen vermag.
Besonders deutlich tritt dieser Mangel hervor bei der Betrachtung der Staaten-

verbindungen, die so ausserordentlich grosse Verschiedenheiten zeigen und gleichwohl unter
die beiden Herrschaftsformen der Einherrschaft und der Mehrherrschaft subsumiert werden

müssen. Dabei sind die im folgenden aufgestellten Unterscheidungsmerkmale anzuwenden,
politische Gesichtspunkte aber auszuschalten. Wir werden also das Deutsche Reich bei-
spielsweise als Mehrherrschaft bezeichnen müssen, auch wenn wir überzeugt sind, dass das
Wesen des Deutschen Reiches im stärksten Masse von dem monarchischen Prinzipe beherrscht

ist,) und wenngleich wir wissen, dass die Träger der Reichsgewalt in ihrer überwiegenden
Mehrzahl die Eigenschaft von Monarchen haben.)

A. Die Einherrschaft.

1. Das Wesen der Monarchie.

Die Monarchie oder Einherrschaft ist diejenige Herrschaftsform, bei welcher die

Staatsgewalt einer einzelnen physischen Person) zusteht, deren Willen sich dem Rechte
nach als der höchste vom Staate ausgehende Wille darstellt. Unwesentlich ist dabei, ob die

dem Monarchen zustehende Herrschaftsbefugnis auf eigenem Rechte des Monarchen beruht
oder von einem Dritten abgeleitet ist.) Unwesentlich ist auch, ob der Staat mit anderen
Staaten verbunden, ob er einem anderen Staate untergeordnet ist oder ob er sich im Besitze

der Souveränität befindet. Das Bestehen eines Abhängigkeitsverhältnisses schränkt zwar

den Staatswillen des Unterstaates als solchen ein, lässt aber die Tatsache unberührt, dass
der Staatswillen sich in der Monarchie mit dem Herrscherwillen deckt und dass sich somit

der Herrscherwille als der höchste vom Staate selbst ausgehende Willen darstellt. Ebenso

wie die von Napoleon I. geschaffenen Könige von Westfalen, von Holland, von Neapel usw.

zweifellos die Eigenschaft von Monarchen hatten, obwohl ihnen kein eigenes Recht auf

ihre Stellung zustand, ebenso sind auch die Landesherren der deutschen Einzelstaaten stets

als Monarchen angesehen worden, obwohl das Fehlen der Souveränität mit Recht geradezu

als „die historische Eigenart des deutschen Einzelstaates“) bezeichnet wird.

28) S. dagegen Bernatzik, Republik und Monarchie, 1892, S. 5 f.
29) S. hierüber hard Schmidt, II. 2, S. 838 ff.

30) Wenn Otto Mayer in seiner vortrefflichen, die juristische und die politische Betrachtungsweise scharf

auseinanderhaltenden Abhandlung ‚‚Republikanischer und monarchischer Bundesstaat", Arch. f. öff. R. VXIII,

S. 338 das Deutsche Reich als ‚,die echteste, vollsäftige Monarchie, welche die heutige Kulturwelt aufweist", be-

zeichnet, so ist dies, wie der Zusammenhang unverkennbar zeigt, ausschliesslich im politischen Sinn zu ver-
stehen.

31) S. unten sub B, 2, a. Bezüglich der Herrschaftsform der Vereinigten Staaten von Amerika s. unten

sub B, 2, b, ß.

32) Als dem „‚Träger der Staatsgewalt“.
33) A. M. Bernatzik, S. 26 ff., Treitschke, Politik, B. II., S. 53. — Nach der geschichtlichen Er-

fahrung muss es allerdings als die Regel bezeichnet werden, dass sich die monarchische Gewalt ausserhalb des

Staates und der staatlichen Rechtsordnung entwickelte und ihren Anspruch auf die Staatsgewalt demnach auf
eigenes Recht stützte. Gleichwohl ist das Bestehen eines derartigen eigenen, ausserstaatlichen oder  überstaatlichen
Anspruchs auf die Herrschaftim Leben der Staatenniemals als eine begriffliche Voraussetzung der Monarchie
anerkannt worden.

34) So Anschütz, Deutsches Staatsrecht, i. Enzyklopädie der Rechtswissenschaft hgg. v. Holtzen-

dorff-Kohler, II. (1904) S. 471.
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